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Auszug aus der 
6. Sitzung des Gemeinderates Schnottwil 

 
 

vom Mittwoch, 4. Mai 2022, 19.00 – 21.45 Uhr 
Gemeindehaus Schnottwil 

 

 
Protokollgenehmigung 
 
Das Protokoll der 5. Sitzung vom Dienstag, 12. April 2022 wird genehmigt. 
 
 
Verhandlungen 
 
(Öffentliche Geschäfte) 
 
01.0321 Traktandenliste / Botschaft 

Revision Statuten Schulverband Bucheggberg; Genehmigung zu 
Handen der Gemeindeversammlung vom 8. Juni 2022 

Seit dem Schuljahr 2016/2017 läuft in jährlich verlängerten Etappen ein Pilotprojekt Mittags-
tisch in Lüterkofen. Seit dem Schuljahr 2019/2020 findet auch in Messen ein Pilotprojekt Mit-
tagstisch in Kombination mit einer Nachmittagsbetreuung statt. Die Pilotprojekte werden vom 
Vorstand im Auftrag der Delegierten bzw. der Gemeinden geführt, ohne dass dafür bislang 
eine ausdrückliche gesetzliche Grundlage vorliegt. Im April 2021 beauftragten die Delegierten 
bzw. die Gemeinden den Vorstand überdies mit der Schaffung von definitiven Betreuungs-
strukturen. Es soll gewährleistet werden, dass das Angebot den nutzenden Eltern langfristig 
zur Verfügung steht.  
 
Eine gesetzliche Grundlage, welche die bisherigen und anstehenden Handlungen des Vor-
stands im Zusammenhang mit der Einführung einer freiwilligen schulergänzenden Tagesstruk-
tur legitimiert, besteht bis heute nicht. Dies lässt sich mit dem Grundsatz der Gesetzmässigkeit 
der Verwaltung nicht vereinbaren. Dieser besagt, dass sich Verwaltungshandlungen auf eine 
gesetzliche Grundlage stützen müssen. Verwaltungstätigkeiten, die nicht auf einer gesetzli-
chen Grundlage beruhen, sind unzulässig. Aus diesem Grund braucht es für die Einführung 
einer freiwilligen schulergänzenden Tagesstruktur zwingend eine rechtliche Grundlage. An-
dernfalls laufen die Pilotprojekte Mittagstisch und die Nachmittagsbetreuung Ende Schuljahr 
2021/2022 aus bzw. muss der Betrieb nach einer von den Delegierten noch zu bestimmenden 
Übergangsfrist eingestellt werden. Damit die Handlungen des Vorstandes im Zusammenhang 
mit der Schaffung der freiwilligen schulergänzenden Tagesstruktur dem Grundsatz der Ge-
setzmässigkeit entsprechen, sollen die Statuten entsprechend angepasst werden. 
 
Die Teilrevision der Statuten des Schulverbands Bucheggberg und das Reglement „schuler-
gänzende Kinderbetreuung“ wurden den Delegierten an der Delegiertenversammlung 2022-
01 vom 27. Januar 2022 präsentiert. Die Gemeinden hatten nach der DV 2022-01 die Mög-
lichkeit, allfällige Anpassungswünsche einzubringen. Das Reglement wurde in der Folge ge-
mäss diesen Rückmeldungen angepasst und zusammen mit der Teilrevision der Statuten vom 
Vorstand zu Handen der Delegiertenversammlung vom 25. April 2022 genehmigt. 
 
An der Delegiertenversammlung vom 25. April 2022 wurde die Teilrevision der Statuten zu 
Handen der Gemeindeversammlungen genehmigt. Der Ordnungsantrag des Gemeinderates 
Biezwil zur Rückweisung des Geschäfts wurde abgelehnt. Auch das Reglement wurde von 



Mittwoch, 4. Mai 2022 

- 2 - 

den Delegierten genehmigt. Der Ordnungsantrag des Gemeinderates Biezwil um Rückwei-
sung des Reglements wurde ebenfalls abgelehnt.  
 
Gemäss § 8 Abs. 1 der Statuten müssen die Gemeinden die Teilrevision der Statuten spätes-
tens innert neun Monaten nach der Delegiertenversammlung traktandieren und zur Abstim-
mung bringen.  
 
Der Vorstand des Schulverbands Bucheggberg beantragt den Verbandsgemeinden die Ge-
nehmigung der teilrevidierten Statuten gemäss Delegiertenversammlungsbeschluss vom 25. 
April 2022 und somit die Zustimmung zum revidierten § 2 Abs. 1 lit. g, § 2 Abs. 2, § 2 Abs. 3 
und § 37 Abs. 4. 
 
Die Traktandenliste für die Gemeindeversammlung vom 8. Juni 2022 wurde bereits an der 
Gemeinderatssitzung vom 12. April 2022 beschlossen. Die Teilrevision der Statuten des 
Schulverbands Bucheggberg wird als weiteres Traktandum für die Gemeindeversammlung 
aufgenommen.  
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung einstimmig die Genehmigung der 
Teilrevision der Statuten des Schulverbands Bucheggberg. 
 
 
01.0500 Ständige Kommissionen: Allgemeines, Personelles 

Wahl des ressortvorstehenden Gemeinderates in die Bau-, Elektro- 
und Planungskommission 

Als neuer ressortvorstehender Gemeinderat wird Rolf Büchi einstimmig per sofort als Mitglied 
in die Bau-, Elektro- und Planungskommission gewählt. 
 
 
01.0500 Ständige Kommissionen: Allgemeines, Personelles 

Wahl des ressortvorstehenden Gemeinderates in die 
Betriebskommission 

Als neuer ressortvorstehender Gemeinderat wird Rolf Büchi einstimmig per sofort als Mitglied 
in die Betriebskommission gewählt. 
 
 
01.0841 Beeidigung, Vereidigung 

Vereidigung Rolf Büchi; Gemeinderat und Kommissionsmitglied 

Gemeindepräsident Martin Willi verliest die Eidesformel und nimmt dem neuen Gemeinderat 
das Gelöbnis ab. Somit ist Rolf Büchi vereidigt und kann seines Amtes walten.  
 
Dieses Traktandum wurde vorgezogen.  
 
 
01.1201 Amtsanzeiger / Amtsblatt 

Delegiertenversammlung des Anzeigerverbandes Bucheggberg-
Wasseramt vom 5. Mai 2022; Parolen 

Am 5. Mai 2022 findet die Delegiertenversammlung des Anzeigerverbandes Bucheggberg-
Wasseramt in Tscheppach statt. Zur Abstimmung gelangen das Protokoll der letzten Delegier-
tenversammlung, die Jahresberichte des Präsidenten und des Geschäftsführers sowie die 
Jahresrechnung 2021 mit Revisorenbericht und die Festlegung des Jahresbeitrages 2022 für 
die Verbandsgemeinden. 
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Beschluss: 
Der Gemeinderat beschliesst einstimmig zu allen traktandierten Geschäften die Ja-Parole. Ge-
meindepräsident Martin Willi wird an der Delegiertenversammlung teilnehmen.    
 
 
02.0167 Spitalexterne Dienste, Spitex 

Mitgliederversammlung der Spitex Aare vom 19. Mai 2022; Parolen 

Am 19. Mai 2022 findet die Mitgliederversammlung der Spitex Aare in Selzach statt.  

Zur Abstimmung gelangen neben dem Protokoll der letzten Mitgliederversammlung und dem 
Jahresbericht 2021 die Jahresrechnung 2021 mit Revisionsbericht, die Entlastung des Vor-
stands, die Wahl der Revisionsstelle für 2022 sowie die Wahl des Vorstandes für die Amtspe-
riode 2022 – 2026 und die Wahl des Präsidenten.  
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat beschliesst einstimmig zu allen traktandierten Geschäften die Ja-Parole. 
Rolf Büchi wird an der Mitgliederversammlung teilnehmen.  
 
 
05.0200 Primarschule 

Einführung der frühen Sprachförderung 

Der Regierungsrat hat am 10. November 2020 die kantonsweite Einführung der frühen Sprach-
förderung beschlossen. Wie das Amt für Gesellschaft und Soziales mit Schreiben vom 16. 
Februar 2022 informiert, wurde in den vergangenen Monaten die Einführung der frühen 
Sprachförderung in den Einwohnergemeinden, als neue Verwaltungsaufgabe, vorbereitet. Es 
wurde eine Begleitgruppe mit Gemeindevertretungen und Fachpersonen zusammengestellt, 
welche die Umsetzung der frühen Sprachförderung unterstützt. Zudem wurde die Ausgestal-
tung des finanziellen Unterstützungsbeitrags für den Aufbau von geeigneten Angeboten in den 
Gemeinden festgelegt.  
 
Im Jahr 2022 wird der Gesetzgebungsprozess angestossen. Ab Januar 2024 soll das Modell 
der frühen Sprachförderung (Angebotsobligatorium ohne Besuchsobligatorium) gesetzlich ver-
ankert sein. Ab diesem Zeitpunkt sollen kantonsweit in allen Gemeinden entsprechende Be-
treuungsangebote bestehen. Gemeinden, welche frühzeitig mit der Initiierung des Projekts 
frühe Sprachförderung beginnen möchten, können im Sommer 2022 eine einmalige Einfüh-
rungspauschale geltend machen.  
 
Die Einführungspauschale ist für den zeitlich definierten Rahmen der zweijährigen Aufbau-
phase vorgesehen und unterstützt die Gemeinden bei der Einführung der neuen Aufgabe auf 
kommunaler Ebene in den Jahren 2022-2024. Die Pauschale kann eingesetzt werden, um die 
organisatorischen und strategischen Voraussetzungen zu schaffen. Sie kann auch eingesetzt 
werden, um bestehende Betreuungsangebote anzupassen oder zu stärken.  
 
Voraussetzung zur Beantragung der Einführungspauschale sind erste Abklärungen und Pla-
nungen vor Ort, um die Weichen für die Einführung der frühen Sprachförderung gestellt zu 
haben. Konkret bedeutet dies die Erfassung der bestehenden vorschulischen Betreuungsan-
gebote sowie Angaben zu den in der Gemeinde wohnhaften Kindern im Vorschulalter.  Zudem 
ist eine verbindliche Zusage notwendig, dass die Gemeinde die Voraussetzungen schafft, um 
die frühe Sprachförderung einzuführen.  
 
Bei der Planung und Umsetzung des Projekts steht das Amt für Gesellschaft und Soziales den 
Gemeinden beratend zur Seite.  
 
Gemeinderat Nathanael Hofer informiert, dass er mit der Spielgruppe Rägeboge, Biezwil 
Rücksprache genommen hat, da es sinnvoll ist, das Projekt mit einer Spielgruppe umzusetzen. 
Wie er dem Gespräch entnehmen konnte, ist die Spielgruppe Rägeboge nicht begeistert, die 
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frühe Sprachförderung anzubieten, da sie wohl bereits negative Erfahrungen mit ähnlichen 
Projekten machen musste. Es wird aber nicht ausgeschlossen, ein entsprechendes Angebot 
zu schaffen. Auch die Waldspielgruppe Xenegugeli wurde angefragt, eine Rückmeldung steht 
allerdings noch aus.  
 
Nathanael Hofer teilt dem Gemeinderat weiter mit, dass er mit seinen Abklärungen zu dem 
Projekt noch ganz am Anfang steht und zum heutigen Zeitpunkt noch keinen Antrag stellen 
will. Es benötigt weitere Abklärungen mit den Spielgruppen in Schnottwil, Biezwil und Oberwil.  
 
Um die einmalige Einführungspauschale geltend machen zu können, muss bis am 31. Juli 
2022 ein Antrag beim Kanton eingereicht werden. Nathanael Hofer wird die nötigen Abklärun-
gen treffen, um dem Gemeinderat vor Ablauf der Frist frühzeitig einen Antrag unterbreiten zu 
können.  
 
 
07.0872 Sonderaktionen: Alteisen, -Metall, -Glas, -Papier, Häckseldienst 

Sammlung Haushaltskunststoff; Einführung 

Aktuell sammeln einzelne Haushalte ihren Haushaltkunststoff. In der Region bieten die Neu-
enschwander AG in Lohn und die Schlunegger Transporte AG in Büren Entsorgungen an. Die 
Werkkommission ist der Meinung, dass die Sammlung des Haushaltkunststoffes durch die 
Gemeinde Schnottwil gefördert werden sollte, indem der Haushaltskunststoff auch beim Sam-
melplatz der Gemeinde deponiert werden darf. 
 
Die Werkkommission hat bei der Firma Neuenschwander AG und bei der Schlunegger Trans-
porte AG Offerten für die Sammlung des Haushaltkunststoffes eingeholt. Die Firma Schlune-
gger Transporte AG bietet nur die Möglichkeit einer Mulde auf dem Sammelplatz an. Für eine 
zusätzliche Mulde ist auf einem Sammelplatz jedoch kein Platz. Dies insbesondere wegen 
dem Platzbedarf für den Wechsel der Mulden (Anlieferung und Zufahrt). Deshalb hat sich die 
Werkkommission für das Angebot der Firma Neuenschwander AG entschieden. Bei dieser 
können die Sammelsäcke entweder in einem Sammelcontainer aus Weissblech (stabile Kon-
struktion, abschliessbar mit Holzboden, Aussenmasse 3.1 x 2.1 x 2.1m mit Einwurf Schacht 
für das Sammeln der Sammelsäcke, ähnlich Textilsammelstelle) gesammelt werden oder die 
Sammelsäcke können in einem vorgesehenen Bereich ohne Behälter gesammelt werden. Der 
Sammelcontainer benötig weniger Platz als eine Mulde, da dieser nicht ausgewechselt wird, 
sondern die Sammelsäcke durch eine Türe von Hand entleert werden.  
 
Der Sammelcontainer kann entweder für Fr. 80.00 pro Monat gemietet oder für Fr. 3'700.00 
gekauft werden. Die Werkkommission hat sich vorerst für die Miete des Containers entschie-
den, damit die Nutzung des Angebots durch die Bevölkerung beobachtet werden kann. Die 
Entleerung des Sammelcontainers kostet Fr. 250.00 pro Entleerung. Der Rhythmus für die 
Entleerung wird durch die Gemeinde Schnottwil festgelegt. Der Verkauf der Sammelsäcke er-
folgt direkt durch den Volg Schnottwil. Dies wurde im Vorfeld mit Mario Frey, Volg Detailhan-
dels AG, besprochen. 
 
Um die Bevölkerung über das neue Angebot zu informieren, empfiehlt die Neuenschwander 
AG einen Flyer inkl. Haushaltskunststoff-Sammelsack in die Haushaltungen zu verschicken. 
Die Kosten für den Flyer betragen gemäss der Offerte der Neuenschwander AG Fr. 1’050.70. 
 
Für die Abschätzung der Kosten für das Jahr 2022 wird eine Haushaltkunststoffsammlung ab 
Juni und 9 Entleerungen des Sammelcontainers (ca. alle 3 Wochen) angenommen. Somit set-
zen sich die Kosten für die Gemeinde Schnottwil für die Haushaltkunststoffsammlung wie folgt 
zusammen: 
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- Flyer  546 Stk. Fr. 1'050.70 

- Versand des Flyers  Fr.    750.00 

- Entleerung  9 Stk. Fr. 2’250.00 

- Miete Sammelcontainer 6 Mt. Fr.    480.00 
 
Total Kosten fürs Jahr 2022  Fr. 4'530.70 
 
 
Antrag der Werkkommission: 
Die Werkkommission beantragt dem Gemeinderat die Sammlung des Haushaltkunststoffes zu 
unterstützen und die Offerte der Neuenschwander AG für den Flyer in der Höhe von 
Fr. 1'050.70 inkl. MwSt. zuzüglich den Versandkosten durch die Gemeinde Schnottwil, die 
Miete des Sammelcontainers für Fr. 80.00 pro Monat und den Verkauf der Sammelsäcke durch 
den Volg Schnottwil zu genehmigen. 
 
Der Flyer inkl. Versandkosten werden auf das Konto 7301.3102.00 und die Sammelcontainer 
(Miete und Leerung) auf das Konto 7301.3130.10 verbucht.  
 
Beschluss: 
Auf Begehren von Gemeinderätin Sarah Hartmann wird der Antrag der Werkkommission ein-
stimmig angenommen. Der Gemeinderat unterstützt die Überlegungen der Werkkommission, 
den Container vorerst lediglich zu mieten, um zu schauen, ob das Angebot genutzt wird. So-
fern das Angebot rege genutzt wird, wird der Container voraussichtlich gekauft.  
 
Die Werkkommission wird mit der Auftragsvergabe und den nötigen Vorkehrungen beauftragt.  
 
 
 
08.0201 Jahresrechnungen 

Jahresrechnung 2021; Beratung und Genehmigung 

 
Zur Behandlung der Jahresrechnung 2021 werden Eveline Kocher, Präsidentin RPK, und Fi-
nanzverwalter Roland Derendinger, begrüsst. Ressortchefin Pascale Lauper erläutert die 
Rechnung wie folgt: 

Die Erfolgsrechnung der Einwohnergemeinde Schnottwil für das Jahr 2021 schliesst mit einem 
Ertragsüberschuss von CHF 861'260.36 ab, welcher vollumfänglich dem Eigenkapital gutge-
schrieben wird. Budgetiert war ein Aufwandüberschuss von CHF 170’270.00. Höhere Steu-
ererträge bei den Natürlichen und Juristischen Personen, bei den Kapitalabfindungen und 
Grundstückgewinnsteuern, der Mehrertrag aus der Folgebewertung der Liegenschaften des 
Finanzvermögens und der tiefere Aufwand bei der Bildung haben hauptsächlich zu diesem 
deutlich besseren Resultat gegenüber dem Budget 2021 geführt. Somit beläuft sich das Ei-
genkapital per 31. Dezember 2021 auf CHF 3'512'239.04 (exkl. Spezialfinanzierungen und 
Neubewertungsreserve). Die Investitionsrechnung weist eine Nettoinvestitionssumme von 
CHF 459'187.20 aus. Budgetiert waren Nettoinvestitionen von CHF 504’000.00. 
 
Nachfolgend aufgeführt sind die grössten positiven wie negativen Abweichungen gegenüber 
dem Budget:  
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 Rubrik Abweichung 
Rechnung zu 

Budget 

Gründe 

0 ALLGEMEINE 
VERWALTUNG 

CHF-28'110.54 Mehrausgaben: 
CHF   10‘749.65  Allgemeine Verwaltungskosten, Vertragskosten 
aus der Ortsplanungsrevision 
Minderausgaben: 
CHF   20‘710.00  Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexper-
ten etc., Verzicht auf Unterstützungen (z.B. Reorganisation Bauwe-
sen) 

 

1 ÖFFENTLICHE 
ORDNUNG UND 
SICHERHEIT, 
VERTEIDIGUNG 

CHF-20‘380.37 Minderausgaben: 
CHF   16‘309.42  Entschädigung an Regionalfeuerwehr RFOBB, 
tiefere Aufwendungen 

2 BILDUNG  CHF -42‘605.45 Mehrausgaben: 
CHF   20‘228.35  Löhne Schulhausabwarteteam, Stellvertretungs-
kosten ab Juli 
CHF   11‘049.20  Unterhalt an Grundstücken (Spielwiese), Ersatz 
Zaun 
Minderausgaben: 
CHF   63‘094.55  Entschädigungen an Schulverband Bucheggberg, 
tiefere Aufwendungen 
Mehreinnahmen: 
CHF   20‘114.40  Rückerstattung von Lohn des Schulabwarte-
teams, Krankentaggeld 

 

3 KULTUR, SPORT 
UND FREIZEIT, 
KIRCHE 

CHF -8‘691.85 Minderausgaben: 
CHF   13‘000.00  Dienstleistungen Dritter, Ausfall Chilbi (Corona) 

 
 

4 GESUNDHEIT 

 
CHF -18‘700.55 Minderausgaben: 

CHF   14‘326.95  Beiträge an Spitex Aare, Gutschrift für Pflege-
stunden 

 

5 SOZIALE 
SICHERHEIT 

CHF -60‘793.25 Minderausgaben: 
CHF   31‘251.70  Beiträge an Kanton, tiefere Kosten Ergänzungs-
leistungen AHV 

 

6 VERKEHR CHF -8‘516.30 Minderausgaben: 
CHF   12‘619.45  Unterhalt Strassenbeleuchtung 

 

7 UMWELTSCHUTZ 
UND 
RAUMORDNUNG 

CHF +2‘864.93 Mehrausgaben: 
CHF   33‘141.85  Abwasser, Einlagen in Spezialfinanzierung EK 
Minderausgaben: 
CHF   38‘895.90  Wasser, Dienstleistungen Dritter, nur teilweise 
Ausführung GWP und Nitratprojekt 
CHF   51‘744.50  Abwasser, Honorare externe Berater, Gutachter, 
Fachexperten etc., nur teilweise 
Nachführung GEP 
CHF   22‘560.15  Abwasser, Unterhalt übrige Tiefbauten, tiefere 
Kosten Behebung Schäden  
Zustandsklasse 1 
Mehreinnahmen: 
CHF   28‘047.40  Wasser, Verbrauchsgebühren 
Mindereinnahmen: 
CHF   51‘549.90  Wasser, Entnahmen aus Spezialfinanzierung EK 
CHF   54‘370.00  Abwasser, Entnahmen aus Spezialfinanzierung 
EK 

 

8 VOLKSWIRTSCHAFT CHF -20‘824.00 Mehrausgaben: 
CHF   19‘095.80  Strom, Netznutzung 
CHF   14‘679.15  Strom, Gesetzliche Förderabgaben (Netzzu-
schlag) 
CHF   50‘423.23  Strom, Einlagen in Spezialfinanzierung EK 
Minderausgaben: 
CHF   14‘490.35  Unterhalt Strassen/Verkehrswege, tiefere Kosten 
für die Brücke Häisibach 
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CHF   20‘898.30  Strom, Honorare externe Berater, Gutachter, 
Fachexperten etc. 
CHF   18‘777.80  Strom, Unterhalt übrige Tiefbauten, keine VK-
Kontrollen 
Mehreinnahmen: 
CHF   22‘372.50  Strom, Netznutzungsertrag 

 

9 FINANZEN UND 
STEUERN 

CHF +825‘772.98 Mehrausgaben: 
CHF   10‘389.50  Einzelwertberichtigungen auf Steuerforderungen, 
Rückstellungen 
Mehreinnahmen: 
CHF 332‘920.00  Gemeindesteuern natürliche Personen Rech-
nungsjahr 
CHF 194‘667.25  Gemeindesteuern natürliche Personen Vorjahre 
CHF   68‘965.90  Gemeindesteuern juristische Personen Vorjahre 
CHF   44‘097.15  Grundstückgewinnsteuern  
CHF   38‘480.45  Sondersteuern 
CHF 184‘600.00  Marktwertanp. Grundstücke FV 
Mindereinnahmen: 
CHF   23‘730.84  Quellensteuern 

 

 
 
 

Beschluss und Antrag 
 
1 Nachtragskredite (A13) 
 

1.1 Dringliche und gebundene Nachtragskredite zur Kenntnisnahme 
- Allgemeine Verwaltungskosten  CHF 10'749.65 
- Netznutzung  CHF 19'095.80 
- Gesetzliche Förderabgaben (Netzzuschlag)  CHF 14'179.15 
- Einzelwertberichtigungen auf Steuerforderungen  CHF 10'389.50 
 

1.2 Ordentliche Nachtragskredite zur Beschlussfassung 
 - Unterhalt an Grundstücken (Spielwiese) CHF 11'049.20 
 
            Antrag 
            Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, diesen Nachtragskredit zu 
            beschliessen. 
 
 
 
2 Jahresrechnung 
 
2.1 Allgemeiner Haushalt 
 

 Erfolgsrechnung Gesamtaufwand CHF 6'419'219.55 
  Gesamtertrag CHF 7'280'479.91 
   Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)  
  vor Gewinnverwendung CHF 861'260.36 
    
  Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)  
  nach Gewinnverwendung CHF 861'260.36 
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2.1.1 Ergebnisverwendung    Einlage aus Bilanzüberschuss (Eigenkapital)            CHF       861'260.36 
 
         Die Gemeindeversammlung beschliesst die Ergebnisverwendung gemäss Antrag 2.1.1. 
 
         Durch den Ertragsüberschuss erhöht sich das Eigenkapital auf CHF    3'512'239.04 
 
 
 Investitionsrechnung Ausgaben Verwaltungsvermögen CHF 703'295.20 
  Einnahmen Verwaltungsvermögen CHF 244'108.00 
  Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen CHF 459'187.20 
 
 
 Bilanz Bilanzsumme CHF 12'900'029.66 
 
  

 
2.2 Spezialfinanzierungen 
 

Wasserversorgung Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss CHF 930.10 
Abwasserbeseitigung Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss CHF 33'141.85 
Abfallbeseitigung Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss CHF -5'434.13 
Elektrizitätswerk Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss CHF 50'423.23 
 
Der Aufwandüberschuss der Spezialfinanzierung Wasserversorgung wird dem entsprechen-
den Eigenkapital entnommen. Durch den Aufwandüberschuss verringert sich das zweckge-
bundene Eigenkapital auf CHF 294'812.10. 
 
Der Ertragsüberschuss der Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung wird dem entsprechen-
den Eigenkapital zugewiesen. Durch den Ertragsüberschuss erhöht sich das zweckgebundene 
Eigenkapital auf CHF 525'194.85. 
 
Der Aufwandüberschuss der Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung wird dem entsprechenden 
Eigenkapital entnommen. Durch den Aufwandüberschuss verringert sich das zweckgebun-
dene Eigenkapital auf CHF 18'466.80. 
 
Der Ertragsüberschuss der Spezialfinanzierung Elektrizitätswerk wird dem entsprechenden 
Eigenkapital zugewiesen. Durch den Ertragsüberschuss erhöht sich das zweckgebundene Ei-
genkapital auf CHF 647'446.53. 
 

3 Die Rechnungsprüfungskommission hat die vorliegende Jahresrechnung geprüft und bean-
tragt dem Gemeinderat und der Gemeindeversammlung, diese zu beschliessen. 
 

4 Antrag 
Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, die vorliegende Jahresrechnung 
2021 der Einwohnergemeinde Schnottwil zu beschliessen. 
 
Eveline Kocher-Eberhard, Präsidentin Rechnungsprüfungskommission, bedankt sich bei Fi-
nanzverwalter Roland Derendinger für die saubere Rechnungsführung und die Bereitstellung 
der Unterlagen. Die Jahresrechnung 2021 wird von der Rechnungsprüfungskommission ohne 
Einschränkungen zur Genehmigung beantragt. Die Feststellungen, welche von der Rech-
nungsprüfungskommission in den Vorjahren bereits gemacht wurden, werden mit der Ressort-
vorsteherin und dem Gemeindepräsidenten an einer seperaten Sitzung besprochen. 
 
Gemeindepräsident Martin Willi bedankt sich bei Finanzverwalter Roland Derendinger und der 
Rechnungsprüfungskommission für ihre Arbeit.  
 



Mittwoch, 4. Mai 2022 
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Beschluss: 
Die Jahresrechnung 2021 der Einwohnergemeinde Schnottwil wird zu Handen der Gemeinde-
versammlung vom 8. Juni 2022 einstimmig genehmigt.  
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